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Geltungsbereich der Akkreditierung per Juli 2010 

Normen Zugelassene technische Bereiche Bemerkungen 
   
   

NIV 
SR 734.27 

Niederspannungs – Installationsverordnung 
- allgemeine Kontrolltätigkeit an 
 elektrischen Installationen gemäss NIV 

ohne Art. 32 Abs. 4 

   
NIV-Anhang 
(Art. 32 Abs. 4) 

Elektrische Installationen von: Der jährlichen Kontrolle unter-
liegend 

   
a 2 Klassifizierte unterirdische Munitions- und 

Tankanlagen des Militärs 
 

   
a 4 Explosions-Schutzzonen 0 und 20 sowie 1 

und 21, ohne Tankstellen und Fahrzeug-
reparaturwerkstätten 

 

   
a 5 medizinisch genutzten Räumen der Kategorie 

3 und 4. 
 

   
a 8 Inhabern der Betriebselektriker-Bewilligung 

nach Art. 13 
 

   
 Elektrische Installationen von: Der fünfjährigen Kontrolle unter-

liegend 
b 1 Nationalstrasse Klasse 1 + 2  
   
b 2 Klassifizierte Militäranlagen, die nicht zu a 

gehören 
 

 

b 3 Nicht bahnspezifische Anlagen am 
Erdungssystem der Bahnen 
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Normen Zugelassene technische Bereiche Bemerkungen 
   
   
b 4 Inhaber der Bewilligung nach Art. 14 + 15.  
   
   
   
 Elektrische Installationen von: Der zehnjährigen Kontrolle unter-

liegend 
c 1 Zivilschutzbauten mit Eigenstromversorgung 

oder NEMP Schutz 
 

   
c 4 Nicht bahnspezifische Anlagen am 

Erdungssystem der Bahnen, die nicht zu b3 
gehören 

 

   
 


